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Tag des Grundgesetzes: Gleichstellung im Grundgesetz verankern
Ergänzung von Artikel 3 um die Merkmale der sexuellen und geschlechtlichen Identität

Am morgigen 23.05. ist der Tag des Grundgesetzes. Dazu erklärt Axel Hochrein,

Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD):

Das Grundgesetz ist die Grundlage unseres Zusammenlebens. Lesben, Schwule, bisexuelle,

trans- und intergeschlechtliche Menschen (LSBTI) sollten dort endlich sichtbar sein. Der

Lesben- und Schwulenverband (LSVD) fordert daher die explizite Aufnahme der sexuellen und

geschlechtlichen Identität in den Gleichheitsartikel. 2019 wird das Grundgesetz 70 Jahre alt. Das

wäre ein guter Anlass, um die Ergänzung von Artikel 3 nun zügig auf den Weg zu bringen. 

Gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Rechtspopulismus ist der verfassungsmäßige

Schutz des bisher Erreichten ein dringendes Gebot der Stunde. Die rechtliche Gleichstellung

kann erst dann als abgeschlossen gesehen werden, wenn sie auch den verfassungsmäßigen

Schutz hat, und somit nicht zurückgedreht werden kann. Die strafrechtliche Verfolgung von

Homosexuellen im demokratischen Deutschland nach 1945 war auch deshalb möglich, weil das

Grundgesetz dies nicht von Anfang an verboten hat. Die Aufnahme der Merkmale der sexuellen

Orientierung und Geschlechtsidentität in den Gleichheitsartikel ist auch eine Konsequenz der

Aufarbei-tung dieses dunklen Kapitels unserer Geschichte und der in der vergangenen Legislatur

verabschiedeten Rehabilitierung der nach Paragraph 175 StGB Verurteilten. 

Der LSVD begrüßt und unterstützt daher die geplante Gesetzesinitiative des Landes Berlin

zusammen mit Rheinland-Pfalz zur Ergänzung des Grundgesetzes.

Hintergrund

Mit dem Grundrechtekatalog hat sich unsere Demokratie souverän selbst rechtsstaatliche

Grenzen gesetzt. Die Grundrechte limitieren auch demokratisch ermächtigte Mehrheiten. Sie

schützen die Freiheit und das Recht auf Verschiedenheit in Gleichheit. Allerdings blieb 1949

der Katalog der speziellen Diskriminierungsverbote in Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes

unvollständig. Sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität sind dort nicht erwähnt. Das

wirkt sich bis heute negativ auf die Lebenssituation von LSBTI aus. Wer dort nicht genannt

wird, läuft Gefahr, in der gesellschaftlichen und politischen Wirklichkeit ignoriert zu werden. So

musste das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen Jahren immer wieder korrigierend

gegenüber diskriminierendem staatlichem Handeln eingreifen, um den Grundrechten von

LSBTI auf Gleichbehandlung und freie Entfaltung der Persönlichkeit Geltung zu verschaffen. In

einigen Bundesländern gibt es bereits entsprechende Diskriminierungsverbote in der jeweiligen

Landesverfassung.
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Der Lesben-und Schwulenverband (LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband und vertritt die

Interessen und Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen

Menschen (LSBTI).

Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – wir wollen, dass LSBTI als selbstverständlicher Teil

gesellschaftlicher Normalität akzeptiert und anerkannt werden.
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